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a) Satzungen,verordnungenund 
 bekanntmachungen 
 derregIonhannoverundder
 landeShauptStadthannover

 region hannover

 – – –

 landeshauptstadt hannover

 – – –

 
b) Satzungen  und  bekanntmachungen 

der StÄdte  und  gemeInden

1. Stadt  gehrden

 3. Satzung zur Änderung der Satzung für die Frei-
willige Feuerwehr in der Stadt gehrden

Aufgrund der §§ 10 Absatz 1 und 58 Absatz 1 Nr. 5 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Oktober 2010 und den §§ 1 und 11 
des Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz 
und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches 
Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 18. Juli 2012, 
beide Gesetze in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat 
der Stadt Gehrden in der Sitzung am 26. September 2012 
folgende Satzung beschlossen:

artikel 1

Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt 
Gehrden vom 13. Dezember 1995, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 16. Dezember 2009, wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1
organisation und aufgaben

 Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der 
Stadt Gehrden und besteht aus der Stützpunktfeuer
wehr Gehrden sowie den Ortsfeuerwehren Ditterke, 
Everloh, Lemmie, Lenthe, Leveste, Northen und Red
derse. Der in den nachfolgenden Regelungen verwen
dete Begriff „Ortsfeuerwehr“ umfasst auch die Stütz
punktfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr erfüllt die 
Aufgaben, die der Stadt Gehrden nach dem Nieder
sächsischen Brandschutzgesetz übertragen sind.

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
leitung der Freiwilligen Feuerwehr

 Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gehrden wird 
von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrand
meister geleitet. Sie oder er ist im Dienst Vorgesetz
te oder Vorgesetzter der Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr. Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die 
von der Stadt erlassene Dienstanweisung zu beach
ten. Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in 
allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertreten
den Stadtbrandmeisterin oder den stellvertretenden 
Stadtbrandmeister. Darüber hinaus kann eine zweite 
Stellvertreterin oder ein zweiter Stellvertreter in das 
Ehrenbeamtenverhältnis berufen werden.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
 a) In Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 13 Absatz 1 

NBrandSchG)“ gestrichen.
 b) Satz 3 erhält folgende Fassung:
  „Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der 

Stadt erlassene Dienstanweisung zu beachten“.

4. § 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister 

kann die Führungskräfte nach Maßgabe der Verord
nung über die kommunalen Feuerwehren (Feuer
wehrverordnung – FwVO) abberufen.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Buchst. c erhält folgende Fassung:
  „Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplan

entwurfes (Produkt Brandschutz)“
 b) Absatz 2 Buchst. a erhält folgende Fassung:
  „a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadt

brandmeister als Leiterin oder Leiter sowie deren 
oder dessen Stellvertretern, den Ortsbrandmeis
terinnen und Ortsbrandmeistern sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern und der 
Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtju
gendfeuerwehrwart als Beisitzerin oder Beisitzer 
kraft Amtes,“

 c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „die Stadtdi
rektorin/der Stadtdirektor“ durch die Worte „die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „Vorschriften 

über die Mindeststärke und Gliederung Freiwilli
ger Feuerwehren im Lande Niedersachsen“ durch 
die Worte „Verordnung über die kommunalen 
Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO)“ 
ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt: 
   „Die Schriftwartin oder Schriftwart kann 

auch Mitglied der Altersabteilung (§ 10) sein“.
  bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

7. § 7 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „die Stadtdi

rektorin/der Stadtdirektor“ durch die Worte „die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister“ ersetzt.

 b) In Absatz 6 Satz 2 werden die Worte „der Stadtdi
rektorin/dem Stadtdirektor“ durch die Worte „der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister“ ersetzt.
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8. § 8 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Vorgeschlagen“ 

durch das Wort „Gewählt“ ersetzt.
 b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „vorgeschlagen“ 

durch das Wort „gewählt“ ersetzt.
 c) In Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 werden die Worte 

„§ 13 Absatz 2 NBrandSchG“ durch die Worte 
„dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz – 
NBrandSchG“ ersetzt.

9. In § 9 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
  „Über die Aufnahme als aktives Mitglied entschei

det das jeweilige Ortskommando.“
 b) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen.

10. § 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 „Aktive Mitglieder sind in die Altersabteilung zu 

übernehmen, wenn sie die gesetzliche Altersgrenze 
erreicht haben.“

11. § 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
 „Über die Aufnahme in die Jugendabteilung entschei

den die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeis
ter und der Jugendfeuerwehrausschuss“.

12. In § 14 Absatz 1 werden die Worte „durch die Mitglie
derversammlung“ gestrichen.

13. § 16 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 a) Satz 2 erhält folgende Fassung:
  „Jedes Mitglied ist verpflichtet, die geltenden Un

fallverhütungsvorschriften zu beachten.“
 b) In Satz 3 werden die Worte „über die Ortsfeuer

wehr“ durch die Worte „mit dem verbindlich vor
geschriebenen Vordruck der FeuerwehrUnfall
kasse Niedersachsen“ ersetzt.

14. § 17 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
  „(1) Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der 

geltenden Rechtsvorschriften an aktive Mitglieder 
verliehen werden.“

 b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
  „(2) Die Verleihung eines Dienstgrades bis zum 

Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau“ oder 
„Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Orts
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf 
Beschluss des Ortskommandos. 

 c) Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen.

15. § 18 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 2 wird nach den Worten „Mitglieder der 

Jugendabteilung“ ein Komma eingefügt und die 
Worte „Kleinlöschmeistergruppe und Kinderfeu
erwehr“.

 b) In Absatz 2 Buchst. a wird das Wort „Jugendabtei
lung“ durch die Worte „jeweiligen Abteilung“ er
setzt.

 c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „der Ortsfeu
erwehr“ durch die Worte „der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister“ ersetzt.

 d) In Absatz 7 wird nach den Worten „Mitglieder der 
Jugendabteilung“ ein Komma eingefügt und die 
Worte „Kleinlöschmeistergruppe und Kinderfeu
erwehr“.

artikel 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

Gehrden, den 27. September 2012

STADT GEHRDEN
Heldermann

Bürgermeister

c) SonStIge  bekanntmachungen

 – – –
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